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Liebe Mandanten,
stilvoll, stark und mit viel Kraft - so mögen 
wir alle unseren Kaffee und so sollten wir im 
übertragenen Sinn auch das neue Jahr an-
gehen. Das bietet sicher wieder eine Fülle an 
Herausforderungen, denen wir uns stellen 
und die wir gemeinsam bewältigen werden. 
Wir haben es schließlich selbst in der Hand, 
dass 2019 kein lauer Aufguss wird, sondern 
etwas ganz Besonderes. Deshalb wünschen 
wir Ihnen ein Jahr voller Kraft und Stärke - 
und einen guten Kaffee bekommen Sie bei 
uns auch.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Januar 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr, bei Jahreszahlern für das abgelaufene Kalender-
jahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.01.2019, 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.01.2019 14.01.2019 07.01.2019

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.01.2019 14.01.2019 07.01.2019

Sozialversicherung⁵ 29.01.2019 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2016:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Februar 2019

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezo-
gen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabe-
termin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 22.02.2019, 
0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019

Umsatzsteuer-Sondervor-
auszahlung 11.02.2019 14.02.2019 08.02.2019

Gewerbesteuer 15.02.2019 18.02.2019 12.02.2019

Grundsteuer 15.02.2019 18.02.2019 12.02.2019

Sozialversicherung⁵ 26.02.2019 entfällt entfällt
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Doppelte Haushaltsführung mit der 
ganzen Familie

Eine doppelte Haushaltsführung kann auch 
anzuerkennen sein, wenn die beiderseits be-
rufstätigen Eheleute zusammen am gemein-
samen Beschäftigungsort wohnen und das 
gemeinsame Kind dort in den Kindergarten 
bzw. zur Schule geht.

Im entschiedenen Fall wohnte und arbeitete 
ein Ehepaar seit vielen Jahren in A Stadt, 
wo auch die gemeinsame Tochter den 
Kindergarten bzw. die Schule besuchte. Die 
Ehefrau war seit dem Tod ihres Vaters Mitei-
gentümerin an einem Wohngebäude in der 
300 km entfernten B Stadt. Das Haus wurde 
von ihrer Mutter und auch von ihrer eigenen 
Familie bewohnt. Die Eheleute machten in 
ihrer jährlichen Einkommensteuererklärung 
ca. 40 Familienheimfahrten von A Stadt nach 
B Stadt sowie die Unterkunftskosten in A 
Stadt als Werbungskosten bei den Einkünf-

E I N K O M M E N S T E U E R

ten aus nichtselbständiger Arbeit geltend. 
Das Finanzamt erkannte diese Aufwendun-
gen nicht an, da der Lebensmittelpunkt der 
Familie in A Stadt gelegen habe.

Dem widersprach das Finanzgericht Müns-
ter. Die Familie habe in B Stadt einen eige-
nen Hausstand unterhalten. Sie habe sich 
nachweislich an den entstandenen Kosten 
und notwendigen Instandhaltungsarbeiten 
beteiligt, etwaige Einkäufe durchgeführt und 
auch dort ihren Freundeskreis unterhalten 
sowie Haus- und Zahnärzte aufgesucht. 
In der Gesamtschau habe sich damit das 
komplette Privatleben der Familie in B Stadt 
abgespielt. Diese Situation entspricht nicht 
der eines Gasts, sodass die geltend gemach-
ten Aufwendungen als Werbungskosten 
anzuerkennen waren.
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Zeitpunkt der Geltendmachung des Ver-
lusts einer privaten Darlehnsforderung 
bei den Einkünften aus Kapitalvermö-
gen

Der endgültige Ausfall einer privaten Dar-
lehnsforderung kann nach einer Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs als Verlust bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen gel-
tend gemacht werden. Dabei ist von einem 
Forderungsausfall erst dann auszugehen, 
wenn endgültig feststeht, dass keine weite-
ren Rückzahlungen mehr erfolgen werden. 
Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen des Schuldners reicht 
hierfür regelmäßig nicht aus. Etwas anderes 
gilt nur, wenn die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wor-
den ist oder aus anderen Gründen feststeht, 
dass keine Rückzahlung mehr zu erwarten 
ist.

E I N K O M M E N S T E U E R

Nach einem Urteil des Finanzgerichts Düs-
seldorf wird für den Fall, dass zwar die Kos-
ten des Insolvenzverfahrens gedeckt sind, 
jedoch die Insolvenzmasse nicht ausreicht, 
um die bereits fälligen Masseverbindlich-
keiten zu erfüllen (sog. Masseunzulänglich-
keit) der steuerlich anzuerkennende Verlust 
bereits in dem Zeitpunkt realisiert, in dem 
das Amtsgericht die entsprechende Anzeige 
durch den Insolvenzverwalter erhält.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Bonuszahlungen einer gesetzlichen 
Krankenkasse für allgemein gesund-
heitsfördernde Aktivitäten

Die Zahlung einer Krankenkasse an den Ver-
sicherten ist nur dann als Beitragsrückerstat-
tung anzusehen, wenn sie in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Krankenversiche-
rungsschutz steht. Leistet die Krankenkasse 
dagegen Gutschriften für gesundheitsför-
dernde Maßnahmen, fehlt es an einem 
solchen Zusammenhang.

Eine Krankenkasse hatte ihrem Versicherten 
verschiedene Boni für gesundheitsbewuss-
tes Verhalten zugesagt. Voraussetzung war, 
dass der Versicherte sich bestimmten Vor-
sorgemaßnahmen unterzogen hatte oder 
Aktivitäten und Maßnahmen im sportlichen 
Bereich nachweisen konnte. Das Finanzamt 
vertrat die Auffassung, dass Programme, 

die lediglich die Durchführung bestimmter 
Gesundheitsmaßnahmen oder ein bestimm-
tes Handeln des Versicherten als Voraus-
setzung für eine Bonusleistung vorsehen, 
nicht begünstigt seien, selbst wenn diese 
Maßnahmen mit Aufwand beim Versicherten 
verbunden sind.

Dem widersprach das Sächsische Finanzge-
richt. Eine Kürzung der als Sonderausgaben 
angesetzten Krankenkassenbeiträge um den 
Bonus komme nicht in Betracht, da keine die 
wirtschaftliche Belastung des Versicherten 
mindernde Beitragsrückerstattung vorliege.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Anforderungen an die Vereinbarung für 
die Erbringung von Kinderbetreuungs-
leistungen zwischen Angehörigen und 
an deren Durchführung

Ein Ehepaar erstattete den Großeltern 
Kosten für Fahrten, um die Kinder zu sich 
zu holen und wieder nach Hause zurück zu 
bringen. Die Betreuung der Kinder erfolgte 
unentgeltlich. Das Finanzamt verwehrte den 
Abzug der Fahrtkostenerstattungen.

Das Finanzgericht Nürnberg folgte dieser 
Beurteilung. Bei Dienstleistungen durch An-
gehörige müssen die allgemeinen Anforde-
rungen an die Anerkennung von Verträgen 
zwischen nahen Angehörigen erfüllt sein. 
Erforderlich ist, dass den Leistungen eine 
klare und eindeutige Vereinbarung zugrun-
de liegt, die zivilrechtlich wirksam zustande 
gekommen ist, inhaltlich dem zwischen 

fremden Dritten entspricht und tatsächlich 
so durchgeführt wird.

Im entschiedenen Fall fehlte es an einer 
fremdüblichen Vereinbarung, sodass das 
Gericht von bloßer familiärer Hilfeleistung 
oder Gefälligkeit ausging. U. a. erfolgte die 
Erstattung erst fünf Jahre nach der Entste-
hung der Aufwendungen. Zudem war ledig-
lich vereinbart, dass sich die Großeltern um 
den Nachwuchs kümmerten, indem sie ihn 
ab und an zu sich holten. Daraus ergab sich 
für die Eltern aber kein Anspruch auf irgend-
eine Art von Betreuung. Vielmehr fehlte es 
an grundsätzlichen Regeln zu Art, Dauer 
und Häufigkeit der Betreuung.
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Berücksichtigung einer Umsatzsteuer-
vorauszahlung im Jahr der wirtschaftli-
chen Verursachung bei Leistung bis zum 
10. Januar des Folgejahrs

Wird der Gewinn durch Einnahmenüber-
schussrechnung ermittelt, sind Betriebsaus-
gaben in dem Kalenderjahr abzusetzen, in 
dem sie geleistet worden sind. Regelmäßig 
wiederkehrende Ausgaben (z. B. Umsatz-
steuervorauszahlungen), die beim Steuer-
pflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze 
Zeit nach Beendigung des Kalenderjahrs 
angefallen sind, zu dem sie wirtschaftlich 
gehören, gelten als in diesem Kalenderjahr 
abgeflossen.

Ein Unternehmer leistete die Umsatz-
steuervorauszahlung für Dezember 2014 
durch Banküberweisung am 8. Januar 2015 
(Donnerstag). Das Finanzamt versagte den 
Betriebsausgabenabzug in 2014, weil die 
Zahlung nicht innerhalb des Zehn Tages 

Zeitraums fällig gewesen sei. Der Fällig-
keitstag für die Umsatzsteuervorauszahlung 
Dezember 2014 (Sonnabend, der 10. Januar 
2015) hatte sich auf Montag, den 12. Januar 
2015, verschoben, weil eine Frist nicht an 
einem Sonnabend ablaufen kann.

Dem widersprach der Bundesfinanzhof. Bei 
der Ermittlung der (ggf. erforderlichen) Fäl-
ligkeit ist allein auf die gesetzliche Frist ab-
zustellen, nicht hingegen auf eine mögliche 
Verlängerung der Frist. Die Vorschriften zum 
Fristablauf an einem Sonnabend, Sonntag 
oder gesetzlichen Feiertag finden insoweit 
keine Anwendung. Die innerhalb „kurzer 
Zeit“ nach Beendigung des Kalenderjahrs 
2014 am 8. Januar 2015 entrichtete Zahlung 
gilt als im Jahr 2014 abgeflossen.

E I N K O M M E N S T E U E R
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E I N K O M M E N S T E U E R

Tätigkeitsvergütung des Gesellschafters 
einer vermögensverwaltenden GbR

Ein GbR-Gesellschafter erhielt aufgrund 
gesellschaftsvertraglicher Regelung für seine 
Tätigkeit in der Gesellschaft eine Gewinn-
tantieme von 10 %, mindestens 5.000 € als 
Vergütung gezahlt. Die GbR behandelte die 
Zahlungen als Werbungskosten.

Nach Ansicht des Finanzgerichts Düsseldorf 
waren die Zahlungen kein Gewinnvorab, 
sondern stellten Sondervergütungen dar. 
Letztere beruhen auf besonderen Verträgen 
zwischen Gesellschaft und Gesellschafter. Die 
in einem Gesellschaftsvertrag vereinbarten 
Tätigkeitsvergütungen sind nur dann Son-
dervergütungen, wenn sie handelsrechtlich 
als Kosten zu behandeln und gewinnunab-
hängig zu zahlen sind.

Im entschiedenen Fall wurde im Gesell-
schaftsvertrag von Gewinnanteilen und Tä-
tigkeitsvergütungen gesprochen. Zudem war 
die Zahlung tatsächlich nicht wie eine Ge-
winntantieme, sondern gewinnunabhängig 
erfolgt. Weil kein entsprechender Gewinn 
erzielt wurde, wurden jeweils die Mindest-
beträge ausgezahlt. Diese erhöhte die GbR 
zudem kontinuierlich, da sie auf den Gesell-
schafter und seine einschlägigen beruflichen 
Erfahrungen und Kenntnisse angewiesen 
war.

Außerdem handelte es sich bei der Tätig-
keitsvergütung um Werbungskosten der 
GbR. Als solche hatte die Gesellschaft sie 
auch fortlaufend über Jahre hinweg gebucht 
und steuerlich erklärt. Die Vergütungen 
waren nach dem Gesellschaftsvertrag „im 
Verhältnis der Gesellschafter zueinander als 
Aufwand der Gesellschaft“ zu behandeln, 
den jeder Gesellschafter anteilig über seine 
Gewinnquote zu tragen hatte.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Nachträglicher Schuldzinsenabzug bei 
Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung

Für die Berücksichtigung nachträglicher 
Schuldzinsen bei den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung kommt es darauf 
an, was mit dem Erlös aus der Veräußerung 
des mit einem Darlehn fremdfinanzierten 
Objekts geschieht. Wenn und soweit das 
Darlehn nicht durch den Veräußerungserlös 
getilgt werden konnte, sind die Zinsen auch 
nach der Veräußerung noch nachträgliche 
Werbungskosten.

In einem vom Finanzgericht Düsseldorf 
entschiedenen Fall war ein Vermietungsob-
jekt veräußert und der gesamte Kaufpreis 
verzinslich gestundet worden und in monat-

lichen Raten zu zahlen. Das Gericht ließ den 
nachträglichen Schuldzinsenabzug nicht zu. 
Es entschied, dass durch die getroffene Ver-
einbarung der ursprüngliche Veranlassungs-
zusammenhang zu den Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung gelöst wurde. Bei 
der verzinslichen Kaufpreisforderung handelt 
es sich um eine neue Einkunftsquelle, näm-
lich um Einkünfte aus Kapitalvermögen.

Hinweis: Bei den Einkünften aus Kapital-
vermögen wirken sich die Zinsen wegen des 
Abzugsverbots ebenfalls nicht aus.
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Dauerfristverlängerung für Umsatz-
steuer 2019 beantragen

Unternehmer sind unter bestimmten Vo-
raussetzungen verpflichtet, während des 
laufenden Jahres Vorauszahlungen auf die 
Umsatzsteuer zu leisten. Voranmeldungs-
zeitraum für die Umsatzsteuer ist grundsätz-
lich

_das Kalendervierteljahr oder

_der Kalendermonat, wenn die Steu-
er des Jahrs 2018 mehr als 7.500 € 
betragen hat.

Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 
1.000 € betragen, kann das Finanzamt den 
Unternehmer von der Verpflichtung zur 
Abgabe von Voranmeldungen und von der 
Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.

Wenn sich im Jahr 2018 ein Vorsteuer-Über-
schuss von mehr als 7.500 € ergeben hat, 
kann durch Abgabe der Voranmeldung 
Januar 2019 bis zum 11.02.2019 statt des 
Kalendervierteljahrs der monatliche Voran-
meldungszeitraum beibehalten werden.

Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervor-
anmeldungen monatlich abgeben, können 
Fristverlängerung für 2019 in Anspruch 
nehmen, wenn sie bis zum 11.02.2019 einen 
Antrag beim Finanzamt stellen.

Die Fristverlängerung ist davon abhängig, 
dass eine Sondervorauszahlung in Höhe ei-
nes Elftels der Summe der Vorauszahlungen 
für 2018 angemeldet und bis zum 11.02.2019 
geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung 
wird auf die am 10.02.2020 fällige Voraus-
zahlung für Dezember 2019 angerechnet.

Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldun-
gen und Vorauszahlungen jeweils einen 
Monat später fällig sind. D. h. die Anmel-
dungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 
2019 müssen grundsätzlich erst bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden 
Monats abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist 
der nächste Werktag der Stichtag.Zu beach-
ten ist, dass ein einmal gestellter und geneh-
migter Antrag so lange gilt, bis der Unter-
nehmer den Antrag zurücknimmt oder das 
Finanzamt die Fristverlängerung widerruft.

Vierteljahreszahler müssen keine Sondervo-
rauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die 
für ein Kalenderjahr genehmigte Fristver-
längerung für die folgenden Kalenderjahre 
weiter, wenn sich die Verhältnisse nicht ge-
ändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in 
diesen Fällen bis zum 10.04.2019 zu stellen.
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder 
gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist 
im Jahr der Aufnahme der Tätigkeit und im 
folgenden Jahr grundsätzlich der Kalender-
monat Voranmeldungszeitraum.

U M S AT Z S T E U E R
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Kein Vorsteuerabzug für Beratungs-
leistungen im Zusammenhang mit der 
Veräußerung von GmbH-Anteilen

Veräußert ein Unternehmer Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft, ist dieser Umsatz von 
der Umsatzsteuer befreit. Deshalb kann der 
Unternehmer die ihm in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer für Beratungsleistungen im 
Zusammenhang mit dem Verkauf der Antei-
le nicht als Vorsteuer abziehen. 

Die Veräußerung von Anteilen an einer 
Kapitalgesellschaft stellt auch keine Ge-
schäftsveräußerung im Ganzen dar. Diese 
liegt vor, wenn ein Unternehmen oder ein in 
der Gliederung eines Unternehmens geson-
dert geführter Betrieb im Ganzen entgeltlich 
oder unentgeltlich übereignet oder in eine 
Gesellschaft eingebracht wird.

Nach Auffassung des Finanzgerichts Nürn-
berg wird bei der Veräußerung von Anteilen 
an einer Kapitalgesellschaft jedoch kein Un-
ternehmen, sondern vielmehr die Inhaber-
schaft an einem Unternehmen (also letztlich 
der Unternehmer und nicht sein Unterneh-
men) übertragen. Der Unternehmer muss, 
um den Vorsteuerabzug zu erlangen, neben 
der Beteiligung an der Kapitalgesellschaft 
auch die die wirtschaftliche Tätigkeit vermit-
telnden Wirtschaftsgüter (also das Unter-
nehmen) mit übertragen.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

U M S AT Z S T E U E R
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Anpassung der Grunderwerbsteuer 
durch zivilgerichtlich herbeigeführte 
Kaufpreisminderung beim Grundstücks-
kauf

Wird innerhalb von zwei Jahren seit der 
Entstehung der Steuer infolge des Erwerbs 
eines Grundstücks der Kaufpreis herabge-
setzt, führt dies auf Antrag zu einer Minde-
rung der ursprünglich angefallenen Grun-
derwerbsteuer.

Das Finanzgericht Mecklenburg Vorpom-
mern hat entschieden, dass es auch über 
den zweijährigen Zeitrahmen hinaus zu 
einer nachträglichen Kaufpreisminderung 
verbunden mit einer Verringerung der Grun-
derwerbsteuer kommen kann.

Im entschiedenen Fall hatte der Erwerber 
das Grundstück zu einem Kaufpreis erwor-

ben, der nach den vertraglichen Bedingun-
gen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt 
der endgültigen Bewertung durch ein or-
dentliches Gericht stand. Die Entscheidung 
des Landgerichts, die den Grundstücks-
verkäufer zu einer teilweisen Rückzahlung 
des ursprünglich von ihm vereinnahmten 
Kaufpreises verpflichtete, erging jedoch erst 
sechs Jahre nach dem Grundstückskauf. Das 
Finanzgericht beurteilte die Landgerichts-
entscheidung als Ereignis mit steuerlicher 
Wirkung für die Vergangenheit.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

G R U N D E R W E R B S T E U E R
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Ermittlung des für die Erbschaft- und 
Schenkungsteuer maßgeblichen Steuer-
satzes

Ein Sohn hatte von seinem Vater einen 
Miteigentumsanteil an zwei Grundstücken 
unentgeltlich übertragen bekommen. Sei-
nen steuerpflichtigen Erwerb von 246.800 € 
in Steuerklasse I besteuerte das Finanzamt 
einheitlich mit 11 %. Der Sohn meinte, es 
müsse in entsprechender Anwendung der 
Grundsätze des Urteils des Bundesfinanzhofs 
zur Berechnung der zumutbaren Belastung 
auf 75.000 € ein Steuersatz von 7 % und erst 
auf den Restbetrag ein Steuersatz von 11 % 
angewandt werden.

Dem widersprach das Finanzgericht Baden 
Württemberg. Aus der Gesetzesformulie-
rung „steuerpflichtiger Erwerb bis einschließ-
lich“ ergebe sich die Einordnung in die 
einzelnen betragsmäßigen Stufen des steu-

erpflichtigen Erwerbs anhand von Absolut-
beträgen. Dadurch wird der gesamte steuer-
pflichtige Erwerb in vollem Umfang mit dem 
seiner Wertstufe als Obergrenze entspre-
chenden Steuersatz erfasst, weshalb sich bei 
einem nur geringfügigen Überschreiten der 
jeweiligen Obergrenze ein Progressionsef-
fekt ergeben kann. Für dessen Abmilderung 
gibt es den sog. Härteausgleich. Dieser soll 
sicherstellen, dass bei einem nur gering-
fügigen Überschreiten einer Wertstufe die 
Mehrsteuer, die der höhere Steuersatz zur 
Folge hat, aus einem bestimmten Vomhun-
dertsatz des die Wertgrenze übersteigenden 
Betrags des Erwerbs gedeckt werden kann.

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise 
abschließend entscheiden.

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R
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Genommener Elternurlaub muss bei der 
Berechnung von Jahresurlaub nicht als 
Zeitraum tatsächlicher Arbeitsleistung 
berücksichtigt werden

Eine nationale Regelung, nach der bei der 
Berechnung des Jahresurlaubs genommener 
Elternurlaub nicht als Zeitraum tatsächlicher 
Arbeitsleistung angesehen wird, ist mit dem 
Unionsrecht vereinbar.

Dies entschied der Gerichtshof der Euro-
päischen Union im Fall einer rumänischen 
Richterin, die nach einem siebenmonati-
gen Elternurlaub einen Resturlaub von fünf 
Tagen einforderte. Ihr Arbeitgeber lehnte 
diesen Antrag ab, da nach rumänischem 
Recht die Dauer des bezahlten Jahresurlaubs 

an die Zeit tatsächlicher Arbeitsleistung wäh-
rend des laufenden Jahrs gebunden und die 
Dauer des Elternurlaubs nicht als Zeitraum 
tatsächlicher Arbeitsleistung anzusehen sei.

Zu Recht, wie der Gerichtshof der Europäi-
schen Union feststellte. Der Zweck des be-
zahlten Jahresurlaubs   die Erholung   beruht 
auf der Prämisse, dass der Arbeitnehmer 
während des Bezugszeitraums tatsächlich 
gearbeitet hat. Etwas anderes gilt nur in 
bestimmten besonderen Situationen, z. B. 
bei ordnungsgemäß belegter Krankheit oder 
Mutterschaftsurlaub.

A R B E I T S R E C H T
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Nichtberücksichtigung steuermindern-
der Faktoren bei einer Umsatzzuschät-
zung aufgrund einer Nachkalkulation

Ist die Buchführung eines Unternehmers 
nicht ordnungsgemäß, darf das Finanzamt 
die Besteuerungsgrundlagen schätzen. 
Dabei sind auch steuermindernde Ausgaben 
zu schätzen, wenn sie nicht ermittelt oder 
berechnet werden können.

Das Finanzgericht Hamburg hat im Verfah-
ren des vorläufigen Rechtsschutzes entschie-
den, dass auf die Schätzung steuermindern-
der Faktoren zu verzichten ist, wenn das 
nach Schätzung ermittelte Gesamtergebnis 
mit dem untersten Wert der Rohgewinnauf-
schlagsätze übereinstimmt oder diese sogar 
unterschreitet.

Im zugrunde liegenden Fall war die Buch-
führung eines Bäckers mangelhaft. Nach 
einer Betriebsprüfung schätzte das Finanz-

V E R FA H R E N S R E C H T

amt die Umsätze im Bereich der Torten 
mittels einer Nachkalkulation. Auf Basis 
von eingekauften Feuerwerksfontänen zur 
Dekoration von Torten legte das Finanzamt 
über 4.000 zusätzlich verkaufte Torten zu 
einem Durchschnittspreis von 20 € je Stück 
zugrunde. Das Finanzgericht sah es nicht für 
geboten an, einen weiteren Wareneinsatz als 
Betriebsausgabe zu berücksichtigen. Neben 
der Aktenlage, die im Rahmen des vorläu-
figen Rechtsschutzes maßgeblich ist, spra-
chen auch die Werte der Richtsatzsammlung 
des Bundesministeriums für Finanzen für 
Bäckereibetriebe dagegen. Das Gesamter-
gebnis des Bäckers unter Einbeziehung der 
Schätzung lag in den Streitjahren im unters-
ten Bereich des dort ausgewiesenen Roh-
gewinnsatzes von 163 % bzw. 156 % oder 
unterschritt diesen sogar.
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Zuständigkeit für den Dienstvertrag 
eines ehemaligen GmbH-Geschäftsfüh-
rers

Der abberufene Geschäftsführer einer 
Rechtsanwalts-GmbH forderte die Fortzah-
lung seiner Vergütung. Sein Dienstvertrag 
war ca. sechs Monate nach der Abberufung 
durch den neuen Geschäftsführer geändert 
worden.

Der Bundesgerichtshof entschied, dass - bei 
Fehlen abweichender Satzungsbestimmun-
gen - allein die Gesellschafterversamm-
lung das zuständige Organ zur Änderung 
oder Beendigung des Dienstvertrags eines 
Geschäftsführers ist. Es kommt auch nicht 

W I R T S C H A F T S R E C H T

darauf an, dass die Änderung des Vertrags 
in einem engen zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang zur Abberufung des Ge-
schäftsführers steht. Vielmehr fällt eine 
Änderung des Dienstvertrags des abberu-
fenen Geschäftsführers erst dann unter die 
Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis 
des (neuen) Geschäftsführers, wenn sich das 
ursprüngliche Geschäftsführerdienstverhält-
nis nach der Abberufung in ein gewöhnli-
ches Anstellungsverhältnis umgewandelt hat. 
Anderenfalls besteht die Gefahr, dass der die 
Kündigung aussprechende Geschäftsführer 
die Entscheidungskompetenz der Gesell-
schafterversammlung einengen oder unter-
laufen könnte.
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P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Freie Unterkunft oder freie Wohnung 
als Sachbezug ab 1. Januar 2019

Die Gewährung freier Unterkunft oder freier 
Wohnung ist bei der Berechnung der Lohn-
steuer und der Sozialversicherungsbeiträge 
zu berücksichtigen.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen
freier Wohnung:

_Stellt der Arbeitgeber dem Arbeit-
nehmer eine Wohnung unentgeltlich 
zur Verfügung, ist der ortsübliche 
Mietpreis zu berücksichtigen. Für 
Nebenkosten ist der Endpreis am 
Abgabeort anzusetzen.

_Unter einer Wohnung ist eine ge-
schlossene Einheit von Räumen zu 
verstehen, in denen ein selbstständi-
ger Haushalt geführt werden kann.

freier Unterkunft:
_Werden Räume überlassen, die 
keine Wohnung sind, handelt es sich 
um eine Unterkunft. 

_Heizung und Beleuchtung sind in 
diesen Werten enthalten. Der Wert 
der Unterkunft kann mit dem orts-
üblichen Mietpreis bewertet werden, 
wenn der Tabellenwert nach Lage 
des Einzelfalls unbillig wäre.

_Ist der Arbeitnehmer in den Haus-
halt des Arbeitgebers aufgenom-
men oder erfolgt die Unterbringung 
in einer Gemeinschaftsunterkunft, 
vermindert sich der Wert von 231,00 
€ um 15 % auf 196,35 €.

_Für Jugendliche bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahrs und für Auszu-
bildende beträgt der Sachbezugs-
wert 196,35 € im Monat (6,55 € 
kalendertäglich).

_Bei der Belegung einer Unterkunft 
mit mehreren Beschäftigten vermin-
dert sich der Wert der Unterkunft 
um bis zu 60 %.

Ab dem 1. Januar 2019 gelten für eine mit nur einem Beschäftigten belegte Unterkunft folgende 
Sachbezugswerte:

Sachbezugswert freie 
Unterkunft

Monat  
€

Kalendertag 
€

Für den m²  
€

m²bei einfacher 
Ausstattung €

Alte und Neue  
Bundesländer 231,00 7,70 4,05 3,31



23I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Freie Verpflegung als Sachbezug ab 1. 
Januar 2019

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt 
Sachbezüge in Form von Verpflegung, rich-
tet sich der Wert nach der Sachbezugsver-
ordnung. Die sich daraus ergebenden Werte 
werden in die Berechnung der Lohnsteuer 
und der Sozialversicherungsbeiträge einbe-
zogen.

Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen. 
Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten 
zur Verfügung, ist der anteilige Sachbezugs-
wert nur für die gewährte Mahlzeit anzu-
setzen. Für Jugendliche und Auszubildende 
gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familien-
angehörige sind geringere Werte anzuset-
zen.

P E R S O N A L W I R T S C H A F T

Monat 
€

Kalender- 
tag €

Werte für freie 

Verpflegung

alle Mahlzeiten 251,00 8,37

Werte für teilweise 

Gewährung freier 

Verpflegung

Frühstück 53,00 1,77

Mittag- u.  
Abendessen je 99,00 3,30

Ab dem 1. Januar 2019 gelten folgende 
Werte: 

Bei der Gewährung unentgeltlicher oder 
verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für 
sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzuset-
zen:

_1,77 € für das Frühstück

_3,30 € für Mittag-/Abendessen.


